
Führerausweis und Alkohol-/Drogenabstinenz 
 

 

Autofahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kann zum zeitlich unbe-

fristeten Entzug des Führerausweises führen. In diesem Fall wird die 

Wiedererteilung des Führerausweises davon abhängig gemacht, dass 

eine angeordnete ärztlich kontrollierte Abstinenz, eine qualifizierte 

Suchtbehandlung und eine verkehrsmedizinische Begutachtung durch 

ein rechtsmedizinisches Institut eingehalten werden. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich im Rahmen einer qualifizierten Be-

handlung mit Ihrer Missbrauchs- bzw. Suchtthematik auseinander zu 

setzen und damit eine optimale Voraussetzung für ein erfolgreiches Be-

stehen der Begutachtung zu schaffen. 

 

 

Die Zielgruppen 

• Personen, denen infolge FiaZ (Fahren in angetrunkenem Zustand) 

oder FuD (Fahren unter Drogeneinfluss) der Führerausweis auf unbe-

stimmte Zeit entzogen wurde und die ihn wiedererlangen möchten. 

• Personen, die Auflagen der Verkehrsabteilung der Staatsanwaltschaft 

Schaffhausen zu erfüllen haben, um die Fahrerlaubnis zu behalten. 

 

Unser Angebot 

Wir verfassen regelmässige Berichte und Bestätigungen zuhanden der 

Verkehrsabteilung. Die Einhaltung der Abstinenz wird durch den von 

Ihnen gewählten Arzt kontrolliert und gegenüber der Verkehrsabteilung. 

bestätigt. Diese Abstinenzkontrolle muss selbst organisiert werden. 

 

Die Behandlungsdauer 

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach den Auflagen der Verkehrs-

abteilung der Staatsanwaltschaft Schaffhausen. Es werden zu Beginn 

wöchentliche, später mindestens monatliche Gespräche durchgeführt. 

 

Die Kosten 

Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig. Die fristgerechte Bezahlung 

bildet die Voraussetzung dafür, dass die durchgeführte Behandlung 

gegenüber der Verkehrsabteilung bestätigt werden kann. 

Umfassende Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie bei der 

Anmeldung und von Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater. 
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